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Schnäuze und Bärte

aus Bernhard Merz's Skizzenbuch

Helvetisches Filmgeflüster

Der steuerzahlende Bürger, insofern er Konzerte,
Theater, Varietes und ähnliche Lustbarkeiten
besucht, wird aus den mehr oder weniger heiligen
Hallen dieser Institutionen entlassen, wenn das

Programm in aller Ruhe sein normales Ende
gefunden hat. Keiner Hermandad fällt es ein,
einem solchen Freizeit-Eidgenossen beispielsweise

um 22 Uhr 30 zu sagen: marsch, raus aus dem

Lokal - nebenan kannst Du noch ein Bier oder
ein Glas Wein trinken! Falls der steuerzahlende

Bürger jedoch ein Kinematographentheater
aufsucht, trifft das in zahlreichen, besonders
deutschschweizerischen Orten zu: um halb 11 Uhr muß
das Programm fertig sein, Lichtspieltheatergesetz
von z. B. 1912, aus der seligen Zeit des Kintopps.

Warum der Bürger so verschieden behandelt
wird, je nachdem er Kinobesucher ist oder einer
anderen Zerstreuung huldigt, ist Anno Domini

1957 völlig unklar; unseres Wissens ist das

Schaubudenzeitalter endgültig und längstens vorbei

(wenigstens behauptet das die Botschaft des

Bundesrates zum Filmartikel).
Aus <Schweizer Film>

40 NEBELSPALTER


	Helvetisches Filmgeflüster

